
Rechtliche Prüfung Attest
Beitrag von „chemikus08“ vom 29. Januar 2025 20:32

Die Bezirksregierung muss auf jeden Fall den Zweck der Untersuchung angeben. Es könnte z.b.
sein, dass es sich nur um die Bestätigung der Nachteilsausgleiche geht . Wenn die aber jetzt eh
nicht mehr für Dich wichtig sind, kann ich nur hoffen dass man Dir noch einen Kaffee beim Arzt
anbietet und sich für das nette Gespräch bedankt.
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